
ORALCHIRURGIE 
Journal

Zeitschrift des Berufsverbandes Deutscher Oralchirurgen19. Jahrgang | € 10,00 zzgl. MwSt. | ISSN 1617-7843 | PVSt. F 54707

2 2019

Fachbeitrag
Chirurgische Freilegung  
palatinal verlagerter Zähne

Seite 6

Fachbeitrag
Frontzahnlücke mit vestibulärem  
Knochendefizit

Seite 20

Recht
Vorsicht bei  
unentschlossenen Patienten!

Seite 44

BDO | Events
Kurs „Oralchirurgisch- 
 Implantologische Fachassistenz“

Seite 46

MEDIADATEN  2020
Preisliste gültig ab 01.01.2020



Charakteristik Auflage: 4.000

Das Oralchirurgie Journal richtet sich an alle Fachzahnärzte für 
Oralchirurgie sowie chirurgisch tätige Zahnärzte im deutsch­
sprachigen Raum. Das Mitgliederorgan des Berufsverbandes 
Deutscher Oralchirurgen (BDO) ist das autorisierte Fachme­
dium für den Berufsstand und eine der führenden Zeitschrif­
ten in diesem Informationssegment. 4.000 spezialisierte Leser 
erhalten quartalsweise durch anwenderorientierte Fallberichte, 
Studien, Marktübersichten und komprimierte Produktinforma­
tionen ein regelmäßiges medizinisches Update aus der Welt der 
Oralchirurgie. Die Rubrik BDO informiert über die vielfältigen 
Aktivitäten des Berufsverbandes sowie über berufspolitische 
Aspekte. In Kombination mit dem Implantologie Journal errei­
chen Werbetreibende so viele chirurgische Spezialisten wie kein  
zweites Fachmedium in Deutschland. Das Oralchirurgie Journal 
ist nach Angaben der iCONSULT Werbeforschung der führende  
Werbeträger in diesem Produktsegment. Insbesondere Unter­
nehmen aus den Produktbereichen chirurgisches Equipment, 
chirurgisches Verbrauchsmaterial, Implantate, Implantatdiagnos­
tik, Instrumente, pharmazeutische Präparate, Serviceleistungen 
und EDV in der Chirurgie nutzen diese Alleinstellungsmerkmale.
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Durch die spezielle Form der Son­
den kann jeder Schleimhautbereich im 
Vestibulum, Gaumen, der Gingiva und 
Zunge ideal erreicht werden. Nachfol­
gend werden verschiedene Indikatio­
nen zur Plasmatherapie dargestellt und 
mit Behandlungsfällen der Verläufe do­
kumentiert. Die angegebenen Sonden, 
Behandlungszeiten und Intervalle so­
wie Intensitätsstufen sind beispielhaft 
und variieren von Patient zu Patient. 
Aufgrund der noch recht neuen Tech­
nologie und fehlender randomisierter 
Studien muss jeder Behandler und An­
wender selbst ein Gespür für die Thera­
pie mit Plasma entwickeln.

Klinische Plasmaanwendung 
in der Zahnpräparation

Bereits der griechische Arzt Hippokrates 
erkannte schon 400 Jahre vor Christus, 
dass die Vorsorge besser ist, als zu hei­
len. Daher sollte die Plasmaanwendung 
bereits in Behandlungskonzepte mitein­
bezogen werden. Bei der Präparation 
von Zähnen wird zwangsläufig die mar­
ginale Gingiva und das Parodont trau­
matisiert. Gerade im Frontzahnbereich 
ist eine geringe Traumatisierung für das 
spätere ästhetische Ergebnis wichtig. 
Durch eine begleitende Plasmaanwen­
dung nach der Stumpfpräparation wird 

eine schnellere Heilung eingeleitet, die 
lokale Entzündungsreaktion reduziert 
und Schmerzen infolge der Trauma­
tisierung verhindert. Hierzu werden 
schmale Sonden des Typs PS00, PS02 
oder PS04 im spitzen Winkel zum  
Zahnstumpf in Richtung der Präpara­
tion und des marginalen Parodonts für 
30 Sekunden um den Zahn geführt. Da 
die Zähne anästhesiert sind, kann auch 
mit höheren Intensitäten gearbeitet 
werden (Abb. 1). 

Perioperative  
Plasmaanwendung  
in der Oralchirurgie

Implantation
Bei einer Implantation im Mundraum 
besteht immer die Möglichkeit einer 
Keimverschleppung in den geschaffe­
nen Hohlraum des Kiefers. Durch die 
intraoperative Plasmaanwendung im 
frisch geschaffenen Implantatstollen 
wird die lokale Keimbelastung redu­
ziert und das regenerative Potenzial 
der Zellen angestoßen. Für die schma­
len Hohlräume sind die Sonden PS00, 
PS04 und PS08 gut geeignet. Zusätz­
lich kann das umgebende Weichge­
webe im Anschluss an die Nahtlegung 
mit der Sonde PS12 behandelt werden. 

Dr. Christoph Blum, Julia Koch

Klinische Behandlungen mit Plasma

Die Behandlung einer Erkrankung im Zahn-, Mund- und Kiefer-

bereich folgt den grundlegenden Mustern der allgemeinen Chi-

rurgie und Dermatologie. Sie unterscheidet sich zugleich aber 

auch aufgrund lokaler Gegebenheiten: Zusammenstellung des 

Keimspektrums, ständiger Speichelfluss, fehlende Ruhigstellung 

durch Bewegung der Zunge und Lippen. Die Plasmatherapie er-

möglicht in einem Behandlungsschritt eine deutliche Keimreduk-

tion (unabhängig der Spezies und Umhüllung), Förderung der 

Wundheilung und Schmerzreduktion. Dabei kann die Plasma-

therapie je nach Indikation allein oder begleitend mit anderen 

Verfahren angewendet werden.

Dr. Christoph Blum
[Infos zum Autor]

Abb. 1: Behandlung am präparierten Zahn.
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Je Implantatstollen empfiehlt sich eine 
Behandlung von 60 Sekunden bei einer 
Intensität der Stufe 4 bis 5. Im Vergleich 
zu Behandlungsfällen ohne zusätzliche 
Plasmaanwendung kann eine deut­
lich reizlosere Einheilung beobachtet 
werden, in Summe bestätigen die Pa­
tienten ein geringeres Schmerzlevel 
(Abb. 2–5).

Wurzelspitzenresektion
Nicht nur die Keimbelastung der Mund­
höhle kann zum Misserfolg eines chi­
rurgischen Eingriffs an der Wurzel­
spitze führen, sondern häufig auch 
noch persistierende Entzündungen um 
die Wurzel spitzen. Ergänzend kann 
nicht immer eine Naht auf knöcherner  
Unterlage garantiert werden. Gerade in  
diesen Fällen ist eine rasche und kom­
plikationsfreie Wundheilung der Schleim­
haut wichtig.
Im Anschluss an die Wurzelspitzen­
resektion erfolgt die Plasmaanwendung 
in der Resektionskavität mit einer pas­
senden Sonde des Typs PS00, PS04 oder 
PS08. Eine weitere Behandlung entlang 
der Schnittführung nach Nahtlegung 
kann mit der Sonde PS12 durchgeführt 
werden. Bei Patienten mit bekannten 
Risikofaktoren (z. B. Rauchen, Diabetes) 
sind ein bis drei weitere Behandlungen 
in den folgenden Tagen anzuraten. Im 
Rahmen der Nahtentfernung nach fünf 
bis sieben Tagen zeigt sich im Vergleich 
eine schnellere, reizfreie und schmerz­
freie Heilung (Abb. 6 und 7).

Bindegewebstransplantat
Durch die Loslösung von Geweben aus 
dem Körper sind diese nicht mehr be­
lebt und nekrotisieren. Bei Transplanta­

ten ist daher der Schaffung eines guten 
Transplantatlagers zur bestmöglichen 
Ernährung besonderes Augenmerk 
zu schenken. Freie Schleimhaut­ oder 
Bindegewebstransplantate zeigen hier 
häufig nur Platzhalterfunktionen und 
werden vollständig aus der Tiefe er­
setzt. Eingelagerte Bindegewebstrans­
plantate können je nach Dicke durch 
einsprossende Kapillare revitalisiert 
werden.
Die Plasmaanwendung erfolgt wäh­
rend der Bildung des Envelope mit 
einer schmalen Sonde PS00, PS03 

oder PS04. Nach der Nahtlegung wird 
abschließend die gesamte Empfän­
gerregion und das darunter liegende 
Transplantat mit der Sonde PS12 für 
zweieinhalb Minuten bei einer Inten­
sität von 4 bis 5 umfahren. Dies ak­
tiviert die Gewebeproliferation und 
unterstützt den Heilungsprozess durch 
die lokale Dekontamination. Klinisch 
lässt sich dies gut durch eine schnelle 
und reizfreie Wundregion beobachten, 
während für den Patienten das geringe 
Schmerzlevel im Vordergrund steht 
(Abb. 8–11).

Implantation – Abb. 2: Behandlung mit Sonde PS00 vor Implantation. – Abb. 3: Sonde PS00 
unmittelbar nach Implantatinsertion. – Abb. 4: Behandlung mit Sonde PS12 nach Nahtlegung. – 
Abb. 5: Nahtentfernung am 14. Tag.

Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 2

Wurzelspitzenresektion – Abb. 6: Behandlung nach WSR mit Sonde PS00. – Abb. 7: Kontrolle mit Nahtentfernung am 14. Tag.

Abb. 6 Abb. 7
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Das OLG Hamm hat in einem Verfahren der Wettbewerbszentrale 
ein Urteil des Landgerichts Essen aufgehoben und den Beklagten, 
einen Zahnarzt, verurteilt, für seine zahnärztliche Praxis nicht mehr 
mit der Bezeichnung „Praxisklinik“ zu werben (OLG Hamm, Urteil 
vom 27.02.2018, Az. I–4 U 161/17).
Die Wettbewerbszentrale beanstandete den Begriff als irrefüh-
rend, da der  Praxis des Beklagten die Möglichkeit fehlte, Patien-
ten für einen längeren stationären Aufenthalt aufzunehmen. Der 

Beklagte argumentierte unter anderem damit, dass der Begriffs-
teil „Klinik“ nach heutigem Sprachgebrauch nur darauf hindeute,  
dass operative Eingriffe vorgenommen würden. Eine außerge-
richtliche Einigung kam nicht zustande.
Die Richter hielten die Verwendung des Begriffs „Praxisklinik“ 
unter den gegebenen Umständen für irreführend nach § 5 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 UWG. Zwar räumten sie ein, dass die angesprochenen 
Verbraucher nicht von einer Klinik im eigentlichen Sinne ausgingen. 
Dennoch werde von einer Praxisklinik mehr erwartet, als dass dort 
nur umfangreiche Operationen vorgenommen werden. Vielmehr er-
warte der Verbraucher zumindest die erforderlichen Einrichtungen 
für eine – wenn auch nur im Ausnahmefall notwendige – vorüber-
gehende stationäre Versorgung, und zwar auch über Nacht.
Nach Auffassung der Wettbewerbszentrale täuscht eine solche Be-
zeichnung nicht nur den Verbraucher über die Ausstattung einer 
Praxis, sondern benachteiligt auch die Mitbewerber. Denn, so das 
Gericht: „Genau hiermit präsentiert sich die zahnärztliche Praxis-
klinik für den angesprochenen Verbraucher, zumal wenn er im Ein-
zelfall beispielsweise Komplikationen im Rahmen der Behandlung 
fürchtet, als vorzugswürdige Alternative zur rein ambulanten Zahn-
arztpraxis und erwägenswerte Alternative zur Zahnklinik im eigent-
lichen Sinne.“ Die Revision wurde vom Gericht nicht zugelassen.

Quelle: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs 
Frankfurt am Main e.V. 

Urteilsspruch 

Zahnarzt darf nicht mit „Praxisklinik“ werben

© Who is Danny/Shutterstock.com

Das Projekt „Herstellung von biobasierten 
Polyester-Urethan-Fasern (PEU-Fasern) für 
medizinische Anwendungen“ hat zum Ziel, 
ein biobasiertes, biokompatibles und biore-
sorbierbares chirurgisches Nahtmaterial für 
medizinische Anwendungen zu entwickeln. 
An die Fasern werden Anforderungen ge-
stellt, die mit bisherigen Materialien nicht 
oder nur zum Teil erreicht werden. Vor dem 
Hintergrund effizienter Ressourcenscho-
nung, sowie dem Wunsch erdölbasierte 
Roh- und Werkstoffe durch regenerative 
biobasierte Materialien nachhaltig zu erset-
zen, rücken diese immer mehr in den Fo-
kus der Forschung. Das Projektkonsortium 
vereint Kompetenzen aus mehreren Unter-
nehmen und einem Forschungsinstitut. Die 
Entwicklungsarbeiten werden für drei Jahre 
durch das „Zentrale Innovationsprogramm 

Mittelstand“ vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie gefördert.
Dr. Rüdiger Strubl vom Thüringischen Insti-
tut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V.  
erklärt: „Im Projekt entwickeln wir neu-
artige Fasern aus Biopolymeren, die den 
Patienten den Vorteil bieten, dass sie  
für die Menschen besonders verträg-
lich sind und mit der Zeit vom 
Körper abgebaut werden, ohne 
dass dabei toxische Nebenpro-
dukte anfallen.“ 
Das Projektkonsortium wird durch 
das Netzwerkmanagement der IBB Netz-
werk GmbH unterstützt. Angestoßen 
wurde das Projekt im Rahmen des Koope-
rationsnetzwerks „BioPlastik“.

Quelle: IBB Netzwerk GmbH

Forschungsprojekt

Neuartige biobasierte Fasern 
© Have a nice day Photo/Shutterstock.com
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Das Programm der diesjährigen Früh- 
jahrstagung, die von dem Hamburger 
Landesvorsitzenden Dr. Joel Nettey- 
Marbell organisierte wurde, lockte 
Kollegen aus Hamburg und Schleswig- 
Holstein in die Hansestadt.
Vor Beginn des wissenschaftlichen 
Programms berichtete der Gastgeber, 
Kollege Nettey-Marbell, von den Akti-
vitäten des Berufsverbandes auf Bun-
des- und Landesebene in den letzten 
Monaten. Eine rege Diskussion entwi-
ckelte sich nach seinen Ausführungen 
über das 6. Praxismanagement Sympo-
sium des BDO, das am 17. März 2018 
in Potsdam stattfand.
Kollegen, die in Potsdam dabei waren, 
lobten das Fortbildungskonzept dieser 
Veranstaltungsreihe. Die dort ange-
botenen Vorträge zu Praxisführungs-, 

Rechts-, Hygiene- und Praxismarke-
tingfragen beleuchteten Problemstel-
lungen, die auf anderen Fachfortbildun-
gen oft zu kurz kommen. Ein Dank geht 
an den BDO Landesverband Branden-
burg mit seinem Landesvorsitzenden Dr. 
Alexander Hoyer, der diese gelungene 
Veranstaltung organisiert hatte.
Der Fortbildungsteil des Frühjahrs-
treffens wurde von Frau Dr. Susanna  
Zentai aus Köln bestritten. Sie ist eine 
der Justiziare des BDO und in der  
Partnergesellschaft Dr. Zentai und 
 Heckenbücker tätig. 
Im ersten Teil ihres Vortrags berichtete 
die Referentin über die neue Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), die 
am 25. Mai 2018 in Kraft treten wird. 
Der Gesetzgeber musste diese Verord-
nung im Rahmen der Vereinheitlichung 

der Gesetzeslage in der Europäischen 
Union auf den Weg bringen, nachdem 
die EU-Verordnung 2016/679 seit 2016 
geltendes Recht ist. Nach Ablauf der 
zweijährigen Übergangsfrist mussten 
jetzt das Bundesdatenschutzgesetz und 
die Landesdatenschutzgesetze aller  
Bundesländer überarbeitet werden. 
Zudem wird es nötig sein, auch andere 
Gesetze wie die Sozialgesetzbücher und 
das Strafgesetzbuch zu überarbeiten. 
Die Heilberufe sind dahingehend be-
troffen, dass auch deren Berufsordnun-
gen den neuen Datenschutzrichtlinien 
angepasst werden müssen. 
Da der Datenschutz Aufgabengebiet 
der Länder ist, haben die Aufsichts-
behörden der Bundesländer die Auf-
gabe, die Vorgaben der Datenschutz- 
Grundverordnung umzusetzen. 

Frühjahrstreffen der Landesverbände 
Hamburg und Schleswig-Holstein
Dr. Christoph Kleinsteuber

Am 18. April 2018 fand in Hamburg das BDO Frühjahrstreffen der 

BDO Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein statt. 

Auch in diesem Jahr organisierten die beiden Landesverbände 

ihr Frühjahrstreffen wieder gemeinsam und luden alle Mitglieder 

nach Hamburg ein, das sich als ein für alle Kollegen gut zu er-

reichender Veranstaltungsort bewährt hat.

© LaMiaFotografia/Shutterstock.com
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Von-Parkentin-Straße 53
23919 Berkenthin
Tel.: 04544 8908369
dr.kleinsteuber@web.de
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Abb. 1: Teilnehmer und Referenten des Frühjahrstreffens 2018 der BDO Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein.

Auch die berufsständischen Körper-
schaften der Ärzte und Zahnärzte 
werden sich dieses Themas annehmen 
müssen. Die Bundeszahnärztekammer 
hat darum in der Ausgabe der Zahnärzt-
lichen Mitteilungen vom 16.4.2018 drei 
Kriterien benannt, die die Einsetzung 
eines Datenschutzbeauftragten in un-
seren Praxen notwendig machen. 
Wird in einer Zahnarztpraxis automa-
tisierte Datenverarbeitung an Compu-
terarbeitsplätzen ständig, das heißt so-
bald Arbeiten und Leistungen anfallen 
und in den Computer eingegeben wer-
den, erledigt, und sind mindestens zehn 
Personen im Praxisbetrieb mit automa-
tisierter Datenverarbeitung beschäftigt, 
ist ein Mitarbeiter als Datenschutz-
beauftragter zu benennen. Dies darf 
zum Ausschluss von Interessenskon-
flikten aber nicht der Praxisinhaber oder  
ein hauptamtlicher IT-Verantwortlicher 
sein. Neben geeigneten Mitarbeitern 
aus der Praxis können auch externe 
Dienstleister beauftragt werden. Ge-
naueres kann in dem aktualisierten 
Datenschutz- und Datensicherheitsleit-
faden für die Zahnarztpraxis-EDV der 
BZÄK nachgelesen werden.
Im zweiten Teil ihres Vortrags stellte Frau 
Dr. Zentai auf Wunsch der teilnehmen-
den Kollegen einen Mustervertrag vor, 
der die Zusammenarbeit eines Oralchi-
rurgen oder Zahnarztes mit einem in die 
Praxis kommenden Anästhesisten regelt. 
Der von der Anwaltskanzlei Dr. Zentai 
und Heckenbücker entwickelte Vertrag 
dient als Empfehlung für eine mögliche 
Zusammenarbeitsvereinbarung. Er sollte 

aber in jedem Fall den jeweiligen Be-
sonderheiten und Praxisgegebenheiten 
angepasst werden. Bei dieser Arbeit ist 
die Anwaltskanzlei gerne bereit, juristi-
schen Beistand zu geben. Die Referentin 
empfiehlt, dass beide Partner vor Beginn 
einer Zusammenarbeit die räumlichen 
Gegebenheiten unter folgenden Frage-
stellungen überprüfen:
Ist die Lagerung des Patienten unter 
Intubationsnarkose im Eingriffraum 
so möglich, dass beide Behandler und 
Hilfskräfte auch bei Notfällen genügend 
Platz für die Lagerung oder Umlegung 
des Patienten haben? Gibt es einen 
ausreichend großen Aufwachraum, in 
dem der Anästhesist die postoperative  
Aufwachphase überwachen kann? Sind 
abschließbare Bereiche vorhanden, da-
mit in der Praxis verbleibendes Equip-
ment des Anästhesisten sicher gelagert 
werden kann? Nach der Festlegung, 
welche Praxisräume für welches Auf-
gabengebiet genutzt werden sollen, 
geht die Verantwortung auf den je-
weiligen Behandler über. Eine gegen-
seitige Prüfpflicht der jeweilig anderen 
Behandlungsbereiche kann und sollte 
vertraglich ausgeschlossen werden. 
Dies folgt dem Grundsatz der horizon-
talen Arbeitsteilung. 
Der zahnärztliche Behandler und der 
Anästhesist sind eigenverantwortlich für 
die richtig durchgeführte und dokumen-
tierte Aufklärung und die Einhaltung  
der leitliniengerechten Behandlungs-
standards. Der Oralchirurg oder Zahn-
arzt ist dabei zuständig und verantwort-
lich für die Planung und Durchführung 

des operativen Eingriffs und entscheidet 
über die für ihn günstigste Lagerung 
des Patienten. Der Anästhesist plant 
und führt das für ihn sinnvollste Betäu-
bungsverfahren durch und überwacht 
die Aufrechterhaltung der Vitalfunk-
tionen während und nach dem Eingriff.  
Beide Behandler sollten von dem Pa-
tienten eine ihren Arbeitsbereich be- 
treffende Einwilligungserklärung ein-
fordern und erhalten. Die ordnungs-
gemäß dokumentierte Aufklärung und 
die schriftlich erteilte Einverständnis-
erklärung belegen die durch die Ein-
willigung des Patienten gerechtfertigte 
Körperverletzung. Sind diese Unter-
lagen im Haftungsstreit nicht vorzeig-
bar, laufen beide Behandler Gefahr, 
nach § 223 StGB zur Zahlung von Scha-
denersatz und Schmerzensgeld verur-
teilt zu werden.
In der abschließenden Diskussion be-
richteten die Teilnehmer über eigene Er-
fahrungen und Probleme bei der Zusam-
menarbeit mit Anästhesisten und äußer-
ten vielfach ihren Willen, das Gehörte  
in ihre Praxisabläufe zu integrieren.
Ein Dankeschön gilt der Referentin, dem 
Organisator und den Teilnehmern dieser 
gelungenen Fortbildungsveranstaltung.
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Herr Prof. Buser, seit wann  nutzen 
Sie das System der Resonanzfre­
quenzanalyse (RFA) und in welchen 
Situationen/bei welchen Patienten­
gruppen? Bitte beschreiben Sie uns 
den Einsatz in Ihrer Klinik.
Wir verwenden die RFA-Methode seit 
2001, wobei die erste und zweite Ge-
neration der RFA-Geräte noch viele 
Kinderkrankheiten hatten und unzu-
verlässig waren. 2011 wurde die dritte 
Generation eingeführt, und damit kam 
der Durchbruch der RFA-Methode in der 
täglichen Praxis. Das Gerät misst den 
Implantatstabilitätsquotienten (ISQ- 
Wert) mit einer Skala von 1 bis 100. 
Wir verwenden beim ISQ-
Wert an unserer Klinik 
einen Schwellen-
wert von 70 als 

Referenzwert, wobei dieser für die von 
uns primär verwendeten Straumann- 
Implantate Gültigkeit hat. 

Welche Vorteile bietet Ihnen Osstell, 
und welchen Stellenwert hat dabei der 
Implantatstabilitätsquotient (ISQ)?
Die RFA-Methode wird heute an unserer 
Klinik routinemäßig eingesetzt, wenn 
eine kurze Einheilphase zur Anwendung 
kommen soll. Dies ist zum Beispiel eine 
Standardimplantation ohne Knochen-
augmentation, weil dann bevorzugt die 
Frühbelastung nach einer Einheilphase 

von vier Wochen einge-
setzt wird. Liegt der 

ISQ-Wert bei 70+, 
erfolgt die definitive 
Versorgung.  Eine 
zweite Routinean-

wendung erfolgt bei 
der Implantation mit simultaner 

Sinusbodenelevation, bei der die  
ISQ-Messung nach einer Einheil-
phase von acht Wochen erfolgt, 
um auch hier eine Frühbelastung 
zu nutzen.

In welchem Umfang erleichtert 
Osstell Ihnen die tägliche Ent­
scheidungsfindung?
Es erleichtert dem Behandler den 
Entscheid, wann das Implantat 

bereit ist für die prothetische Ver-

sorgung. Mit der RFA-Methode ist eine 
longitudinale Messung des ISQ-Wertes 
möglich, was andere Methoden nicht 
können.

Welche Vorteile ergeben sich aus der 
Patientenperspektive?
Seit wir die RFA-Methode verwenden, 
profitieren unsere Patienten von deut-
lich kürzeren Einheilphasen in der Rou-
tineanwendung von Implantaten.

Wie gestaltet sich die Messung kon­
kret? Bitte beschreiben Sie uns Ihr 
Vorgehen.
Nach Entfernung der Einheilkappe wird 
ein magnetischer Metallpfosten ein-

Implantatstabilität – einfache 
 Patientenführung dank ISQ-Wert

Die Entscheidung über den richtigen Belastungszeitpunkt eines 

Implantats wird unter Berücksichtigung aller Schlüsselparameter 

und Risikofaktoren der Patienten immer komplexer. Unterstüt-

zung erfolgt durch das innovative Osstell-System zur Messung  

der Implantatstabilität. Im Interview mit dem Oralchirurgie  

Journal sprach Prof. Dr. Daniel Buser, Direktor der Klinik für Oral -

chirurgie und Stomatologie an den Zahnmedizinischen Kliniken 

der Universität Bern, über den Stellenwert der Osseointegration 

nach Implantatinsertion für Behandlungserfolg und -dauer. 

Prof. Dr. Daniel Buser
[Infos zur Person]

W&H
[Infos zum Unternehmen]

Abb. 2: Die patentierte Osstell-Methode ist ein schnelles, nichtinva-
sives und einfach zu bedienendes System, um die Implantatstabilität 
festzustellen und den Grad der Osseointegration zu messen. 

Abb. 1: Prof. Dr. Daniel Buser.
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